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Beschluss 
 

auf Empfehlung des Haushalts- und Vergabeausschusses 
 
 
Neubau einer Flutlichtanlage für den Hamburger Gehörlosen-Sportverein von 
1904 e.V. 
 
Der Hamburger Gehörlosen-Sportverein von 1904 e.V. (HGSV) beantragte am 23.08.2013 
eine Zuwendung von 28.889,23 € für die Durchführung des Neubaus einer Fluchtlichtanlage 
auf der bezirklichen Sportanlage Memellandallee/ Lunapark. 
 
Die für das Projekt zuwendungsfähigen Gesamtausgaben betragen 41.270,33 €. 
Der Verein wurde aufgefordert, zwei weitere Kostenvoranschläge nachzureichen. 
 
Am 16.09.2013 wurde der Antrag mit allen Unterlagen im Haushalts- und Vergabeausschuss 
beraten, weil er in der XIX. Wahlperiode im Ausschuss für Grün, Naturschutz und Sport zwar 
behandelt, aber ohne Votum in die neue Wahlperiode geschoben wurde. Dieser verwies den 
Antrag erneut an den Ausschuss für Grün, Naturschutz und Sport mit der Bitte um eine 
fachliche Stellungnahme. Eine erneute Befassung fand am 07.10. und 04.11.2014 statt (Drs. 
20-0318). Das Amt wurde beauftragt, mit allen nutzenden Vereinen der Sportanlage 
Lunapark nach einer Lösung für eine gemeinsame Finanzierung zu suchen. Der Verein 
HGSV sollte nachweisen, dass er alle zur Verfügung stehenden Sportfördermittel im 
Vorwege ausgeschöpft habe um dann ggf. einen modifizierten Antrag zu stellen. 
 
Die jetzige Flutlichtanlage ist Eigentum des Vereins und der Verein möchte auch, dass sich 
die neue Anlage ebenfalls wieder in ihrem Besitz befindet. Eine gemeinsame Finanzierung 
mit anderen Vereinen könne er sich nicht vorstellen. Der HGSV hat am 02.12.2014 mitgeteilt, 
dass er seit 2011 Anträge auf Förderung gestellt, aber keinen einzigen positiven Bescheid 
erhalten habe. Beim Hamburger Fußballverband wurde bisher kein Antrag gestellt. In einer 
Vorstandsitzung am 15.12.2014 sollte erneut über das weitere Vorgehen beraten werden 
und anschließend dem Amt die Ergebnisse mitgeteilt werden. Trotz Nachfragen wurden dem 
Amt bis heute keine neuen Informationen zur Verfügung gestellt. 
 
Der Antrag des Hamburger Gehörlosen-Sportvereins zum Neubau einer 
Flutlichtanlage wird abgelehnt. 


